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Anhang: Berechnung des Kostenanteils Asyl der Gemeinden  

 
Das Total der jährlichen kantonalen Asylabrechnung ergibt sich aus der Summe der Ausgaben Asyl des 
WSU Basel (A1) und den Ausgaben Asyl der Gemeindeverwaltung Riehen (A2) und den Ausgaben 
Asyl der Gemeindeverwaltung Bettingen (A3) in den Bereichen Unterbringung, Betreuung und Sozial-
hilfeunterstützung. 

Davon wird das Total sämtlicher Bundespauschalen abgezogen (B), welche der Kanton vom Bund er-
hält. 

An diesem Subtotal beteiligen sich die Gemeinden Bettingen und Riehen bevölkerungsproportional, 
wobei der Bevölkerungsanteil der Gemeinden jährlich angepasst wird (x%). 

Vom sich daraus ergebenden Kostenanteil der Gemeinden werden die bereits getätigten Ausgaben der 
Gemeinden abgezogen. 

Den verbleibenden Restbetrag (R) stellt der Kanton den Gemeinden in Rechnung. 

Für den Restbetrag (R) der Gemeinden kommt folgende Formel zur Anwendung: 

 

R (Bettingen) = (A1 + A2 + A3 - B) * x% - A3 

R (Riehen) = (A1 + A2 + A3 - B) * x% - A2 


